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§ 3 GBDO Aufnahme;
Stellenausschreibung

GBDO - NO Gemeindebeamtendienstordnung 1976

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.07.2025

(1) Die Aufnahme als Gemeindebeamter erfolgt durch Ernennung auf einen im Dienstpostenplan vorgesehenen
Dienstposten. Die Aufnahme als Gemeindebeamter ist vom Gemeinderat (in Stadten mit eigenem Statut: vom
Stadtsenat) zu beschlieRen. Die Aufnahme ist nur zuldssig, wenn ein solcher Dienstposten frei ist und alle
Bedingungen fur die Aufnahme in das offentlich-rechtliche Dienstverhaltnis im allgemeinen (§ 5) sowie fur die
Erlangung des Dienstpostens im besonderen (8§ 6) erfullt sind.

Die Ernennung wird frihestens mit dem nachstfolgenden Monatsersten

wirksam.

(2) Jeder freie und zur Besetzung vorgesehene Dienstposten ist vom Blrgermeister auszuschreiben. In der
Ausschreibung ist der Dienstposten zu bezeichnen und unter Anfihrung der allgemeinen und der besonderen
Aufnahmebedingungen eine ausreichende Bewerbungsfrist zu stellen. Die Ausschreibung kann unterbleiben, wenn
der freie Dienstposten mit einem Bediensteten der Gemeinde besetzt werden soll.

(3) Im Falle der Ausschreibung ist ein Bewerber, der bereits mehr als zwei Jahre in einem Dienstverhaltnis zur
Gemeinde steht, bei der Besetzung des freien Dienstpostens bevorzugt zu behandeln, wenn er die allgemeinen und
besonderen Aufnahmebedingungen in der gleichen Weise erfillt wie andere Bewerber.

(4) Wenn es besondere dienstliche Rucksichten geboten erscheinen lassen, kann die als Gemeindebeamter
aufzunehmende Person unmittelbar in eine hohere Gehaltsstufe ernannt werden; hiebei ist auf die bisherige
Berufslaufbahn und die kunftige Verwendung Bedacht zu nehmen. Ein solcher Gemeinderatsbeschluf3
(StadtsenatsbeschluB) ist der Landesregierung bekanntzugeben und wird frihestens vier Wochen nach der
Bekanntgabe rechtswirksam.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/gbdo/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/gbdo/paragraf/6
file:///

	§ 3 GBDO Aufnahme; Stellenausschreibung
	GBDO - NÖ Gemeindebeamtendienstordnung 1976


